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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1998

Norm

ABGB §140 Bb

ABGB §140 Bc

AlVG §31

KGG §11

Rechtssatz

Damit für die Inanspruchnahme des Karenzurlaubsgeldes zwischen dem 18. Lebensmonat und dem vollendeten

zweiten Lebensjahr des Kindes ein besonders berücksichtigungswürdiger Grund für eine Herabsetzung oder gar

Enthebung von der Unterhaltsverp6ichtung gegenüber nicht im Haushalt des unterhaltsp6ichtigen Vaters lebenden

Kindern erblickt werden kann, muß die Einkommensrelation der Elternteile, die sich den Karenzurlaub aufteilen, für

diese Aufteilung sprechen, weiters darf weder eine Betreuungsperson noch eine Betreuungseinrichtung für das Kind

zur Verfügung stehen, das Kind muß uneingeschränkt auf die Betreuung durch einen Elternteil angewiesen sein und

dieser muß damit derart ausgelastet sein, daß ihm eine anderwärtige Berufstätigkeit nicht zumutbar wäre.
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